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Antrag 
der Abgeordneten Hubertus Zdebel, Eva Bulling-Schröter, Caren Lay, Herbert 
Behrens, Karin Binder, Heidrun Bluhm, Roland Claus, Kerstin Kassner,  
Sabine Leidig, Ralph Lenkert, Michael Leutert, Dr. Gesine Lötzsch, Thomas 
Lutze, Birgit Menz, Dr. Petra Sitte, Dr. Kirsten Tackmann und der Fraktion  
DIE LINKE. 

Keine Steuerbefreiung für Atomkraftwerke ‒ Die Brennelementesteuer muss 
bleiben 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Im Jahr 2010 beschloss die Bundesregierung, den Brennstoff der Atomkraft-
werke (AKW), also Uran oder Plutonium, bis zum Ablauf des Jahres 2016 zu be-
steuern. Auch die CDU/CSU-Fraktion betonte damals, die Steuer sei „aus ökonomi-
schen wie ökologischen Gründen richtig und zielführend“ (Plenarprotokoll 17/55). 
Es handele sich um einen Subventionsabbau mit dem Ziel, die direkte Bevorzugung 
der Atomindustrie zu beenden. Gründe, warum diese sinnvolle Steuer seinerzeit be-
fristet wurde, wurden nicht genannt. Die SPD hatte bereits in ihrem Wahlprogramm 
von 2013 gefordert, die Steuer über 2016 hinaus zu erheben und sogar eine Erhöhung 
angemahnt. Die Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks (SPD) sprach sich 
im letzten Jahr nach dem EuGH-Urteil ebenfalls erneut für eine Entfristung aus.  
Für die Befristung der Brennelementesteuer gibt es keine plausiblen Gründe. Durch-
schnittlich etwa 144 Millionen Euro fallen pro Reaktor und Jahr an. Geht man von 
den Laufzeiten aus, die das derzeit gültige Atomgesetz den acht noch laufenden 
Atomkraftwerken zugesteht, macht das insgesamt mehr als 5 Milliarden Euro, wel-
che die AKW-Betreiber durch die Abschaffung der Steuer einbehalten dürften.  
Als Reaktion auf Klagen der Atomkonzerne bestätigten Gerichte, dass die Steuer 
rechtmäßig sei. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilte in einer Vorabent-
scheidungsvorlage vom 4. Juni 2015, Az. C 5/14, im Sinne des deutschen Gesetzge-
bers und kam zu dem Ergebnis, dass es sich weder um eine unzulässige Strom- noch 
um eine unzulässige Verbrauchsteuer handele. Auch stelle die Brennelementesteuer 
keinen Verstoß gegen die EU-Energierichtlinie sowie das EU-Wettbewerbsrecht dar. 
Eine Ungleichbehandlung der Atomkraft gegenüber anderen Formen der Energieer-
zeugung sei zudem gerechtfertigt, da hier Jahrtausende lang strahlender Atommüll 
anfalle, dessen dauerhaft sichere Lagerung in der Zukunft mit hohen Kosten für die 
Allgemeinheit verbunden ist. Bereits zuvor hatte das Finanzgericht Baden-Württem-
berg die Klage der Atomkonzerne mit Beschlüssen vom 11. Januar, Az. 11 V 
2661/11 und 11 V 4024/11, zurückgewiesen und entschieden, dass keine ernstlichen 
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Steuer bestehen.  
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Demgegenüber spricht sich aber die Atom-Finanzkommission (KFK) in ihrer Emp-
fehlung vom 27. April 2016 dafür aus, die Energieunternehmen gegen Zahlung eines 
einmaligen „Risikoaufschlags“ von 6,14 Milliarden Euro aus der Haftung für künf-
tige Kostensteigerungen bei der Atommülllagerung zu entlassen. Damit wird das 
Verursacherprinzip in diesem Bereich aufgegeben. Während heute offiziell die ge-
samten Kosten auf ca. 48 Milliarden Euro geschätzt werden, kommen andere bereits 
zu Kostenschätzungen um ca. 70 Milliarden Euro (vgl. Studie „Atomrückstellungen 
für Stilllegung, Rückbau und Entsorgung“ des Forums Ökologisch-Soziale Markt-
wirtschaft vom Oktober 2014). Die Brennelementesteuer wiederum würde bis 2022 
noch weitere staatliche Einnahmen von zusätzlich ca. 5 Milliarden Euro erbringen. 
Wird sie abgeschafft, wird den Energiekonzernen also fast der gesamte Risikoauf-
schlag als Steuergeschenk wieder zurückgegeben. Auf diese Weise entfiele die ein-
zige Gegenleistung für die Enthaftung. 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

einen Gesetzentwurf zur Änderung des Kernbrennstoffsteuergesetzes vorzulegen, 
durch den die bislang geltende Befristung der Brennelementesteuer bis Ende 2016 
aufgehoben und stattdessen die Erhebung der Brennelementesteuer bis zum Ende 
der im Atomgesetz festgelegten Restbetriebsdauer der jeweiligen Atomkraftwerke 
verlängert wird.  

Berlin, den 6. Juli 2016 

Dr. Sahra Wagenknecht, Dr. Dietmar Bartsch und Fraktion 
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